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Adel und (Höchste) Gerichtsbarkeit. Adelige Rechtskultur im alten Europa

Wie gut lieÃ sich adliges SelbstverstÃ¤ndnis mit
der SphÃ¤re der Justiz vereinbaren? Die Tagung âA-
del und (HÃ¶chste) Gerichtsbarkeit â adelige Rechtskul-
tur im alten Europaâ, zu der die Forschungsstelle fÃ¼r
HÃ¶chstgerichtsbarkeit im Alten Europa fÃ¼r den 29.
November bis 1. Dezember 2012 eingeladen hatte, unter-
zog die gÃ¤ngige Meinung, die Entwicklung des Adels
in der frÃ¼hen Neuzeit sei als ein dem Ausbau der
Justiz geschuldeter Abstieg zu begreifen, einer Revisi-
on. Die Ergebnisse der neueren Adelsforschung, die ei-
ne hohe WandlungsfÃ¤higkeit und eine intensive Jus-
tiznutzung des Adels an den Tag brachte und die in
den letzten Jahren erfolgte Ãffnung der Rechtsgeschich-
te fÃ¼r die Arbeitsweisen der Sozial- und neueren Kul-
turgeschichte verlangten vielmehr danach, den alten Dis-
kurs aufzubrechen und ein ganz neues Arbeitsfeld zu
erÃ¶ffnen. Diese Forderung stellte ANETTE BAUMANN
(Wetzlar/GieÃen), die zusammen mit Alexander Jendorff
die Tagung konzipiert hatte, an deren Beginn und for-
mulierte vier Leitfragen: 1. In welchem VerhÃ¤ltnis stan-
den Adels- und Rechtskultur im Alten Europa? 2. Bildete
sich eine spezifisch adlige Rechtskultur heraus oder soll-
te man eher von einem reinen Anpassungsprozess aus-
gehen? 3. Welches RechtsverstÃ¤ndnis hatte der Adel:
Recht als Korpus eigenstÃ¤ndiger Normen und Werte
oder als eine zur freien VerfÃ¼gung nutzbare Ressource?
4. Worin unterschied sich das adlige RechtsverstÃ¤ndnis
von dem anderer gesellschaftlicher Gruppen?

Zwei VortrÃ¤ge stellten Adlige als Objekte oder Ak-
teure in juristischen Diskursen vor. ALEXANDER JEN-

DORFF (GieÃen) schlug die rechtliche Bewertung ad-
liger TÃ¶tungshandlungen in den Lehrmeinungen von
Theoretikern des 16. und 17. Jahrhunderts als Gradmes-
ser fÃ¼r das VerhÃ¤ltnis von Adel und Recht vor. In
diesem Delikt kollidiere der Kernbereich adligen Selbst-
verstÃ¤ndnisses mit dem juristischen Diskurs. Ein guter
analytischer SchlÃ¼ssel sei damit speziell die Untersu-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und der
VerhÃ¤ltnismÃ¤Ãigkeit bei verschiedenen Autoren. Ein
nÃ¤herer Blick offenbare hier scharfe Kontraste, die von
den Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts, Jendorff be-
zog sich unter anderem auf Menocchio, de Molina, Lessi-
us und Damhouder, hinsichtlich der Bewertung adligen
Standes fÃ¼r Handlungen und Strafzumessung formu-
liert wurden; bis hin zu Standpunkten, die dem Adel so-
gar eine Pflicht zum TÃ¶ten von Gegnern auferlegten.
Jendorff stellte anschlieÃend die These auf, dass im 16.
Jahrhundert der Grundstein fÃ¼r die juristische Diskus-
sion bis weit ins 18. Jahrhundert gelegt worden sei.

KOLJA LICHY (GieÃen) zeigte auf, wie in der polni-
schen Gerichtsbarkeit und adligen Ãffentlichkeit das De-
likt der MajestÃ¤tsbeleidigung dazu diente, die Stellung
des KÃ¶nigs in einer (zumindest so genannten) Adelsre-
publik zu verhandeln. Der Rechtsdiskurs sei im Kontext
adliger Freiheiten gefÃ¼hrt worden und habe damit ei-
ne den Adel konstituierende Praxis dargestellt. Die Ma-
jestÃ¤tsbeleidigung sei hingegen in fast allen relevanten
Rechtstexten sehr unscharf definiert worden und habe
gerade damit in eminent politischen Kontexten als flexi-
bles Instrument zur Verhandlung von AnsprÃ¼chen, zur
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Positionsbestimmung von Adel und Monarch sowie zur
Bestimmung deswechselseitigenVerhÃ¤ltnisses gedient.

Die Rolle der HÃ¶chstgerichtsbarkeit fÃ¼r die Staa-
tenentwicklung bildete das Zentrum dreier VortrÃ¤ge.
TOBIAS SCHENK (Wien) fÃ¼hrte 1,3 Regalkilometer
ungesichteter Reichshofratsakten als Ã¼berzeugendes
Argument fÃ¼r eine empirische Studie des Kaiseramts
und gegen eine implizite FortfÃ¼hrung der kleindeutsch-
preuÃischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhun-
derts ins Feld. Am nicht zufÃ¤llig gewÃ¤hlten Beispiel
Brandenburg-PreuÃens fÃ¼hrte Schenk die seiner Sicht
nach bis weit ins 18. Jahrhundert maÃgebliche Bedeu-
tung speziell des Lehnswesens (in Wien existierten al-
lein 35 Regalmeter Lehnsakten) fÃ¼r die Reichsverfas-
sung und die Politik der preuÃischen KÃ¶nige vor, die
gegenÃ¼ber ihren Mittelbaren nach wie vor als Kur-
fÃ¼rsten Reichslehen vergeben hÃ¤tten. Die Lehnsneh-
mer hÃ¤tten wiederum ausgiebig vor dem Reichshof-
rat gegen die Umwandlung der mittelbaren Reichsle-
hen in Brandenburgische AllodialgÃ¼ter gestritten. Die-
se VorgÃ¤nge seien von politischer Bedeutung gewesen.
Schenk schlug damit den Reichslehensnexus als konsti-
tutives Element fÃ¼r die weitere Reichs- und Territorial-
geschichtsschreibung vor.

Beispiele kÃ¶niglicher Schaukelpolitik und ihrer ne-
gativen Wirkung auf die Durchsetzung eines einheitli-
chen Rechts fÃ¼hrte IGNACIO CZEGUHN (Berlin) am
Beispiel der KÃ¶nigreiche Kastilien und Aragon vor.
In unterschiedlichen historischen Konstellationen habe
sich der Adel weitgehende UnabhÃ¤ngigkeit von der
kÃ¶niglichen Rechtsprechung erkÃ¤mpft oder erkauft.
Die zentrale Rolle habe dabei die Preisgabe von Vorrech-
ten der HÃ¶chstgerichtsbarkeit seitens der Krone, kon-
kret der Rechte der Chancilleria y Audiencia, die sich
zur Verteidigung der Zentralgewalt zuvor in Oppositi-
on zum Adel begeben hatte, durch Ferdinand II. gespielt.
Die Folge, eine dysfunktionale Rechtsprechung, sei an-
schlieÃend vom Adel zur Grundlage fÃ¼r Forderungen
nach Appellationsprivilegien herangezogen worden, die
zwar nie anerkannt, aber bis 1840 praktiziert worden sei-
en.

Die HÃ¶chstgerichtsbarkeit des GroÃfÃ¼rstentums
Litauen, genauer: das so genannte Litauische Tribu-
nal, stellte HANS-JÃRGEN BÃMELBURG (GieÃen) vor.
Wichtig sei, stellte er seinem Vortrag voran, dass sich der
gesamte litauische Adel im 18. Jahrhundert zum GroÃteil
um die Prozesse vor diesem faktisch rein adligen Gericht
organisiert habe. Er bot einen Ãberblick Ã¼ber die sei-
ner Sicht nach zu weiten Teilen von zunehmender De-

Professionalisierung geprÃ¤gte Gerichtspraxis und ging
auf die Schwierigkeiten bei der Erforschung des Gerichts
ein, von dem im Unterschied zu den Reichsgerichten nur
Dekrete aber nahezu keine Akten erhalten seien.

Zwei VortrÃ¤ge boten eine LÃ¤ngsschnittuntersuchung
desAgierens von FunktionstrÃ¤gern derHÃ¶chstgerichtsbarkeit.
Den adeligen Reichshofrat Johann Heinrich Notthafft
(1604-1665) thematisierte KATHRIN RAST (MÃ¼nchen).
Er habe ein System von Adligen- und Gelehrtennetz-
werken unterhalten, die sowohl seinen eigenen Interes-
sen als auch seiner TÃ¤tigkeit als Reichshofrat gedient
hÃ¤tten. Sein Interesse am vergleichsweise gering und
unregelmÃ¤Ãig besoldeten Reichshofratsamt sei vor al-
lem im Erwerb von Reputation und der ausgiebig ge-
nutzten MÃ¶glichkeit stÃ¤ndischer ErhÃ¶hungen zu
sehen.

KomplementÃ¤r dazu widmete MARIA VON LÃWE-
NICH (Berlin) ihren Vortrag dem Amt des Kammerrich-
ters, der den Vorsitz am Reichskammergericht innehat-
te. Unter anderem an den Beispielen der Prozesse des
Grafen von Hallberg gegen die Grafen von Leiningen so-
wie der letzteren gegen Homburg legte sie dar, dass es
auch hier vor allem die AnhÃ¤ufung von Prestige und
Netzwerkbeziehungen gewesen sei, die das schlecht und
unregelmÃ¤Ãig bezahlte und mit hohen Kosten verbun-
dene Amt erstrebenswert gemacht habe. Dadurch habe
sich aber ein stÃ¤ndiger Interessenkonflikt zwischen den
Normensystemen des Rechts und der stÃ¤ndischen Ge-
sellschaft, genauer: zwischen der Verpflichtung zur Un-
parteilichkeit und den Forderungen von Netzwerkpart-
nern und Kaiserhaus ergeben.

Einige Vortragende entwarfen Modelle einer Wech-
selbeziehung von juristischem und Ã¶ffentlichem Dis-
kurs, ProzesstÃ¤tigkeit und adligem Standesbewusst-
sein. MICHAEL SIKORA (MÃ¼nster) stellte eine intensi-
ve Verstrickung von adligem Verhalten, rechtlicher Nor-
mierung und Ã¶ffentlichem Diskurs bei Prozessen um
ungleiche Ehen fest. Vor allem seit dem 17. Jahrhun-
dert sei dieses Institut einem Ã¶ffentlichen und juris-
tischen Diskurs unterworfen gewesen, dem sich auch
die Protagonisten nicht hÃ¤tten entziehen kÃ¶nnen.
Zwar sei es ihren BefÃ¼rwortern gelungen, die unglei-
che Ehe gegen den Widerstand der rÃ¶misch-rechtlich
geprÃ¤gten Rechtsprechung Ã¼ber den Weg des Kon-
senses der Agnathen zu etablieren, allerdings um den
Preis des stÃ¤ndigen Rekurses auf vergangene Entschei-
dungen und Handlungen, die systematisch als Tradition
des jeweiligen Hauses dargestellt wurden. Dazu sei wie-
derum juristische Expertise notwendig gewesen. Die Ab-
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wehr der rechtlichen Normierung habe damit, gleichsam
durch die HintertÃ¼r, ein verstÃ¤rkt juristisches Denken
im Adel nach sich gezogen.

Wie die Notwendigkeit einer rechtlichen Normie-
rung Ã¼berhaupt erst einen konsolidierten Adelsbegriff
erzeugen konnte, zeigte FRANK JUNG (MÃ¼nchen) am
Beispiel des GroÃherzogtums Toskana. FÃ¼r die frÃ¼he
Neuzeit sei dort ein nicht klar abgegrenzter Adelssta-
tus spezifisch gewesen, der aus der ursprÃ¼nglich stadt-
bÃ¼rgerlichen Elite hervorgegangen sei. Unter der loth-
ringischen Herrschaft ab 1737 sei dann aber die Notwen-
digkeit entstanden, den Adel juristisch klar Ã¼ber Amts-
fÃ¤higkeit und die Mitgliedschaft in stadtadligen Or-
den abzugrenzen. Dieser Adel habe sich allerdings einem
Strafrecht unterwerfen mÃ¼ssen, in dem es nach wie vor
eine starke Tendenz zur Gleichbehandlung gegeben ha-
be. Die Grundlage dazu habe Beccarias 1764 erstmals er-
schienene Schrift dei delitti e delle pene gelegt, der aus ei-
nem dem Hobbesschen Gesellschaftsvertrag Ã¤hnlichen
Ansatz heraus diese Gleichbehandlung verlangt habe.

SIEGRIDWESTPHAL (OsnabrÃ¼ck) lenkte den Blick
auf die besonders intensive Justiznutzung der Reichsrit-
terschaft im Zusammenhang mit Ehescheidungen. Die-
se seien, anders als es die Lehrmeinung von der langen
Persistenz der adligen Vernunftehe (bis circa 1820) na-
helege, aufgrund neuer Bestimmungen im preuÃischen
Landrecht schon am Ende des 18. Jahrhunderts gehÃ¤uft
aufgetreten. An zwei FÃ¤llen zeigte Westphal, wie die-
se FÃ¤lle in komplizierten Verhandlungen zwischen den
Ritterkantonen, die als Vermittlungsinstanz auftraten,
dem Kaiserhof und den juristischen FakultÃ¤ten verhan-
delt wurden. Bemerkenswert sei dabei die Einbindung
des katholischen Hofes in ein originÃ¤r protestantisches
Institut, auf dessen Grundlage sowohl die Ritterkantone
als auch das Reich an Einfluss gewonnen hÃ¤tten.

ULRIKE LUDWIG (Dresden) stellte die aus ihremHa-
bilitationsprojekt gewonnene These vor, das Duellverbot
habe die entsprechende Praxis Ã¼berhaupt erst als adlige
Distinktionsstrategie konstituiert und ab dem frÃ¼hen
19. Jahrhundert imÃ¶ffentlichen Bewusstsein verankert.
Der Begriff sei im Verlauf des spÃ¤ten 17. und 18. Jahr-
hunderts immer hÃ¤ufiger vor Gericht verwendet und
von Adligen, dank der praktisch nie vollzogenen Stra-
fen, in groÃem Umfang zur Distinktion genutzt wor-
den. Denn spezifisch fÃ¼r das Duell sei, wie die Quel-
len zeigten, nicht eine bestimmte Praxis sondern die
BeschrÃ¤nkung des Delikts auf den Adelsstand gewe-
sen. Das Duell sei entweder als ein nur von Adligen zu
verÃ¼bendes Delikt definiert (Schweden) oder zumin-

dest bei Verbal- oder Realinjurien dem Adel im Unter-
schied zu anderen gesellschaftlichen Gruppen vorbehal-
ten gewesen. Ludwig untermauerte ihre These mit eini-
gen sehr bemerkenswerten und unterhaltsamen Beispie-
len aus dem norddeutschen Kontext und zeigte auf, wie
das Duell erst durch Zuschreibungsprozesse und in der
Erinnerung als scheinbar klar definierte adlige Gewalt-
praktik entstanden sei.

Auch die Nutzung der Justiz in Konflikten zwischen
Adligen und Territorialherren wurde thematisiert. An-
hand der Prozesse der neuadligen Augsburger Familie
Baumgartner und der reichsritterlichen Grafen von Or-
tenburg vor Reichskammergericht und Reichshofrat ge-
gen die bayerischen HerzÃ¶ge untersuchte CHRISTIAN
WIELAND (Freiburg) die Funktion von Gerichtsverfah-
ren fÃ¼r die Stellung und das Selbstbild des bayerischen
Adels. Bemerkenswert sei, dass bei den Prozessen, die in
der Regel ihrenUrsprung inGrenzverletzungen durch die
BayernherzÃ¶ge genommen hÃ¤tten, sehr schnell Fra-
gen der SouverÃ¤nitÃ¤t ins Spiel gebracht worden seien.
In der Berufung auf altes Herkommen und den rechtli-
chen Status des jeweils strittigen Gebiets sei es den Fa-
milien gelungen, ihre jeweilige Position gegenÃ¼ber den
Territorialherren zu stÃ¤rken. Dies habe sich im Gegen-
zug in einem hÃ¶heren Bewusstsein der Geschlossenheit
in der jeweiligen Familie und als Stand ausgewirkt.

Die vom hessischen Adel eingeschlagenen Wege, sei-
ne Streitigkeitenmit den Landgrafen trotz derenAppella-
tionsprivilegs vor den Reichsgerichten auszutragen, zeig-
te DIETER WUNDER (Bad Nauheim) auf. An den Bei-
spielen der Familie Trott zu Solz, der reichsritterlichen
Obervorsteher von Kaufungen und der Herren zu Rie-
desel beschrieb er die dazu nÃ¶tigen prozessrechtlichen
Strategien, vor allem aber zeigte er, wie der hessische
Adel diese Prozesse zur StÃ¤rkung seiner Position ge-
nutzt habe. Insgesamt hÃ¤tten die Reichsgerichte auf die-
sem Weg Status und Bestand der Reichsritterschaft gesi-
chert, was diese durchaus positiv und produktiv wahrge-
nommen habe.

ANDREAS ERB (Dessau) stellte einen fast 50 Jahre
lang andauernden Prozess um den anhaltinischen Ad-
ligen Wolf Ludwig von Schlegel vor. Jener habe 1737
den Knecht eines benachbarten Gutes getÃ¶tet, sich
aber einer drohenden Verurteilung entzogen und statt-
dessen einen jahrelangen bewaffneten Zug durchAnhalt-
KÃ¶then unternommen. Dies sei mit faktischer Unters-
tÃ¼tzung des Reichskammergerichts geschehen, das ihm
ein Mandat fÃ¼r freies Geleit zu einem erst nach Jah-
ren eingeleiteten Prozess erteilt habe. Erb stellte Schle-
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gel als Akteur in einem vielschichtigen Konflikt zwischen
adligem SelbstverstÃ¤ndnis, Territorial- und Reichsrecht
vor, der teils einem geradezu archaischen Standesdenken
verhaftet scheine, teils die SpielrÃ¤ume des Reichsrechts
und die StandessolidaritÃ¤t der Anhaltinischen Ritter-
schaft fÃ¼r ein Vorgehen genutzt habe, das die Zeitge-
nossen mit keinem geringeren Begriff als dem der Fehde
belegt hÃ¤tten.

WÃ¤hrend der abschlieÃenden Diskussion zeichne-
ten sich einige StrÃ¤nge einer mÃ¶glichen weiteren For-
schung ab. Alexander Jendorff hob als Ã¼berraschende
Wendung in der Diskussion einer adligen Rechtskultur
hervor, dass das Recht nicht nur fÃ¼r die Konsolidie-
rung einiger adliger Korporationen sondern auch eini-
ger HÃ¤user eine Rolle gespielt habe. BezÃ¼glich des
VerhÃ¤ltnisses der adligen Akteure zum Normensystem
des Rechts bemerkte er die hohe Ambivalenz, mit der
Normen je nach Situation teils bekrÃ¤ftigt teils unter-
laufen worden seien. Und er hob die sich abzeichnen-
de zentrale Rolle des Reichshofrats als âgenuine Adels-
Rechts-Instanzâ hervor, in der sich, wie einige BeitrÃ¤ge
gezeigt hÃ¤tten, beide Normensysteme funktional er-
gÃ¤nzt hÃ¤tten. Siegrid Westphal mahnte dagegen an,
die schon geleistete ForschungÃ¼ber die Reichsgerichts-
barkeit nicht zu vergessen, die nicht erlaube, den Reichs-
hofrat als eine ausschlieÃliche DomÃ¤ne des Adels zu
betrachten. Als Ergebnis der Tagung sei vielmehr festzu-
halten, dass sich im Reich anders als in den vorgestellten
spanischen und litauischen Beispielen keine reine Adels-
gerichtsbarkeit herausbilden konnte. Mehrere Stimmen
wurden bezÃ¼glich des adligen SelbstverstÃ¤ndnisses
als Akteur vor Gericht laut. Christian Wieland wies auf
die vielen wÃ¤hrend der Tagung prÃ¤sentierten FÃ¤lle
hin, in denen Adlige in der juristischen Diskussion The-
men setzten und als Autoren auftraten. Die scheinba-
re Distanz zum Recht kÃ¶nnte daher eher der adligen
Selbstdarstellung als der adligen Praxis geschuldet sein.
Sigrid Jahns (MÃ¼nchen), Dieter Wunder und Siegrid
Westphal stellten grundsÃ¤tzlich in Frage, ob es eine
spezifisch adlige Praxis gegeben habe, zumindest solan-
ge vergleichbare Studien fÃ¼r andere gesellschaftliche
Gruppen noch ausstehen.

KonferenzÃ¼bersicht:

Sektion I

Alexander Jendorff (GieÃen): Adeligkeit und Rechts-
theorie. Die Bewertung adeliger TÃ¶tungshandlungen
durch die Strafrechtstheorie des 16. und 17. Jahrhunderts

Andreas Erb (Dessau): Freies Geleit fÃ¼r einen Raub-

ritter? â Der Prozess um den anhaltischen Adligen Wolf
Ludwig von Schlegel

Michael Sikora (MÃ¼nster): Rang, Recht, Rangrecht?
Systemdifferenzen am Beispiel der Missheiraten

Sektion II

Frank Jung (MÃ¼nchen): Adel und Gericht in Italien:
das GroÃherzogtum Toskana

Ignacio Czeguhn (Berlin): KÃ¶nigliche Gewalt ver-
sus FÃ¼rstengewalt â das Privileg der kastilischen
FÃ¼rstengerichtsbarkeit im 16. Jahrhundert

Tobias Schenk (Wien): Der Reichshofrat als oberster
Lehnshof. Dynastie- und adelsgeschichtliche Implikatio-
nen am Beispiel Brandenburg-PreuÃens

Kathrin Rast (MÃ¼nchen): Nutzung und Inanspruch-
nahme des Reichshofrats durch adlige Mitglieder der
Herrenbank am Beispiel des VizeprÃ¤sidenten Johann
Heinrich Notthafft Reichsgraf von Wernberg (1604-1665)

Sektion III

Siegrid Westphal (OsnabrÃ¼ck): Adel und eheliche
Konflikte vor dem Reichshofrat

Maria von Loewenich (Berlin): Amt und Prestige.
Die Kammerrichter zwischen Gericht und Ãkonomie der
StÃ¤ndegesellschaft

Christian Wieland (Frankfurt am Main): Adlige Jus-
tiznutzung im Bayern des 16. Jahrhunderts

Abendvortrag

Ulrike Ludwig (Dresden): Streiten um die Ehre statt
streiten vor Gericht. Das Duell als Normbruch und Privi-
leg einer adligen Rechtskultur

Sektion IV

Dieter Wunder (Bad Nauheim): LandsÃ¤ssiger Adel
vor den Reichsgerichten im 18. Jahrhundert: Erkundun-
gen fÃ¼r Hessen

Hans-JÃ¼rgen BÃ¶melburg (GieÃen): Das Litaui-
sche Tribunal. Durchsetzung von Mustern einer adligen
Gerichtsbarkeit in den katholisch-ostslavischen Kontakt-
zonen des Ã¶stlichen Europa

Kolja Lichy (GieÃen): ’Lex est rex’ und ’rex supre-
mus iudex’. Das ’crimen laesae maiestatis’ zwischen judi-
kativen AnsprÃ¼chen von Monarch und Adel in Polen-
Litauen
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